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Verwaltungsverfahren I
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Allgemeine Verfahrensordnung

- Verfahrensablauf (Einleitung, Ermittlung, 
Entscheid)

- Verfahrensleitung (Instruktion)
- Verfahrensform (Schriftlichkeit und Sprache, 

Förmlichkeit)
- Fristen

Grundprinzipen
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Verwaltungsverfahren (Ablauf)

Einleitung Ermittlung Entscheid
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Verwaltungsverfahren (Instruktion)

Gesamtbehörde oder Einzelperson als "Instruktionsrichterin"
bzw. "Instruktionsrichter"?

Faustregel
(soweit das einschlägige Prozessrecht nichts anderes besagt):
- Verfahrensabschliessende Entscheidungen (Endentscheid, 

Nichteintretensentscheid etc.) und Entscheide über den Ausstand 
einzelner Mitglieder werden von der Gesamtbehörde gefällt.

- Verfahrensleitung und Instruktion (Sachverhaltsermittlung, 
Fristansetzungen, vorsorgliche Massnahmen etc.) liegen meist bei 
einer Person.

Behörde
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Verwaltungsverfahren (Sprache)
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Verwaltungsverfahren (Förmlichkeit)

[Absender]

[Empfänger]

[Rechtsmittel]

[Parteien]

[Rechtsbegehren]

[Begründung: Formelles, Sachverhalt, Rechtliches]

[Unterschrift]
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Verwaltungsverfahren (Fristberechnung)

Praktisches Beispiel

Die Verfügung eines Bundesamtes
vom 1. Juli 2013 erhalten Sie am
5. Juli 2013. Bis wann haben Sie Zeit,
eine Beschwerde an das Bundes-
verwaltungsgericht zu erheben?

vgl. https://fristenrechner.ch/
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Verfügung (Bedeutung)

1. Wichtigste Handlungsform der Verwaltung

2. Formalisiertes Verfahren

3. Abschluss des nichtstreitigen Verfahrens

4. Verwaltungsrechtsschutz ist auf Verfügung 
ausgerichtet

5. Erste verbindliche Festlegung der Behörde

6. Verwaltungsrechtliche Rechte und Pflichten ergeben sich oft 
erst aus der Konkretisierung in einer Verfügung

7. Grundlage der Vollstreckung

Bedeutung der Verfügung
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Verfügung

Die Verfügung ist ein individueller, an den Einzel-
nen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkre-
te verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechts-
gestaltend oder feststellend in verbindlicher und er-
zwingbarer Weise geregelt wird.

Verfügungsbegriff
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Verfügung

1. Hoheitliche, einseitige Anordnung einer Behörde

2. Individuell-konkrete Anordnung

3. Anwendung von Verwaltungsrecht

4. Auf Rechtswirkungen ausgerichtete Anordnung

5. Verbindlichkeit und Erzwingbarkeit

Elemente des Verfügungsbegriffs:

Nicht: Äusserlichkeit
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Verfügung (Querbezüge AVR)

1. Hoheitlich à vertragliches Handeln (§§ 18–19)

2. Individuell-konkret à Allgemeinverfügung (§ 13)

3. Verwaltungsrecht à Abgrenzung zum Privatrecht (§§ 4 u. 19)

4. Rechtswirkungen à Realakt (§ 20)

5. Erzwingbarkeit à Sanktionen (§ 21)

Elemente des Verfügungsbegriffs:
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Verfügung

1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches 
Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:

a. Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b. Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder 

Pflichten;
c. Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung 

von Rechten oder Pflichten, oder Nichteintreten auf solche Begehren.

2 Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), 
Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 
74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und 
die Erläuterung (Art. 69).

3 Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem 
Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.

Art. 5 VwVG

Hoheitlich, 
einseitig durch 

Behörde

Individuell-
konkret

Anwendung von 
Verwaltungsrecht Rechtswirkung

Verbindlich und 
erzwingbar

(Art. 39 ff. VwVG)
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Verfügung (Beispiel)

Kantonale Baudirektion
....

Einschreiben
X. AG
....

Dispositiv
1. Die X. AG wird verpflichtet, innert dreissig Tagen seit Rechtskraft dieser Verfügung 

das Werbeschild mit der Anschrift ... an der Nordfassade ihrer Liegschaft … zu 
entfernen.

2. Kosten: CHF 300.-.

Begründung
Bei einer Besichtigung durch den Bauinspektor ...

Rechtsmittelbelehrung
Gegen die vorliegende Verfügung kann innert zehn Tagen Rekurs an die Baurekurs-
kommission erhoben werden. 

Musterverfügung
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Verfügung (Förmlichkeit)
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Verfügung (Bedeutung)

Sachverhalt (BGE 137 I 120 ff.)

X. ist Mieter in einer Liegenschaft in Basel. Deren Eigentümer bezahlte
während zwei Jahren keine Rechnungen für Allgemeinstromlieferungen der
Industriellen Werke Basel (nachfolgend IWB). Eine Mahnfrist mit Androhung
der Lieferunterbrechung bis zum 9. April 2008 liess er unbenutzt
verstreichen. Den Mietern wurde die für die nächsten Tage in Aussicht
genommene Unterbrechung der Energielieferung mit uneingeschriebenem
Brief vom 9. April 2008 mitgeteilt. In der Folge sperrten die IWB die
Stromlieferung für den Warmwasserboiler und den Lift vom 23. April bis zum
30. Mai 2008. Die Liefersperre wurde aufgehoben, nachdem die IWB erfahren
hatten, dass in der betroffenen Liegenschaft eine schwangere Frau lebte, für
welche die Sperre eine unzumutbare Härte darstellen würde.
X. verlangt vom Kanton die Feststellung der Rechtswidrigkeit sowie Ent-
schädigung. Die kantonalen Instanzen lehnen das Begehren ab.

Welche verfahrensrechtlichen 
Fragen stellen sich?
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Verfügung (Bedeutung)

Erwägungen (BGE 137 I 120 ff.)

"[Die IWB] unterstehen aufgrund ihres Versorgungsmonopols, aber auch
wegen der Lieferpflicht gemäss Art. 6 des Bundesgesetzes vom 23. März
2007 über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG; SR
734.7) einem Kontrahierungszwang […]. Aus den gleichen Gründen und
zusätzlich wegen ihrer öffentlich-rechtlichen Rechtsnatur haben sie überdies
alle Benützer rechtsgleich und willkürfrei zu versorgen (vgl. Art. 35 BV)."
"Es trifft zwar zu, dass es sich bei der eigentlichen Unterbrechung der
Lieferung, d.h. insbesondere beim Abschalten des Stromzuflusses, um
einen Realakt handelt. Diesem hat aber die korrekte Anordnung voran-
zugehen, dass die rechtliche Verpflichtung der Industriellen Werke zur Er-
bringung der Versorgungsleistung bzw. der entsprechende Anspruch des
Benützers als zumindest vorübergehend aufgehoben gelte, weil die gesetz-
lichen Voraussetzungen einer Liefersperre erfüllt seien. Dabei handelt es
sich um einen individuell-konkreten Hoheitsakt, dem die Rechtsnatur einer
Verfügung zukommt und der in der entsprechenden Form zu ergehen hat."
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Handlungsformen und Verfahrensrecht

Handlungsform Beispiel Verfahrensrecht

Verfügung Baubewilligung VwVG, kantonales Recht

Verwaltungsvertrag Enteignungsvertrag Spezialgesetz (ev. VwVG, 
kant. Verfahrensrecht?)

Privatrechtlicher Vertrag Beschaffung von Tischen Submissionsrecht (mit 
Unsicherheiten)

Rechtsetzung Bundesratsverordnung Kein "Verfahren", ev. 
Vernehmlassung

Sammelverfügung Verfügung gegenüber 
allen Angestellten

VwVG (Besonderheiten
bei Vertretung, Ein-
wendung, Publikation)

Allgemeinverfügung Verkehrsschild Unterschiedlich, aktueller
und virtueller Adressat

Realakt Überwachung durch 
Drohnen 

Kein Verfahren, aber 
Art. 25a VwVG

"Verfahrensfreie" 
Verfügung Personenkontrolle Wie (vorsorgliche) 

Verfügung, Realakt?
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Verfügungsarten

Verfügung (konkret)

Adressatenkreis Inhalt

Individuell Generell

Verfahrensstadium Mitwirkungs-
bedürftigkeit

Zwischenverfügung Endverfügung Mitwirkungbedürfti-
ge Verfügung

z.B. Baubewilligung, 
Steuerverfügung, 

Anwaltspatent

z.B. lokale 
Verkehrs-

anordnungen

z.B. Feststellung 
über Steuerpflicht 
einer Transaktion

Einzelverfügung Allgemeinverfügung

Bewilligungs-
verweigerungGebote, Verbote

Rechtsgestaltende 
Verfügung

Verweigernde 
Verfügung

Feststellungs-
verfügung

z.B. Verfügung über 
Rechtsmässigkeit 
einer polizeilichen 

Massnahme

Verfügung über 
Realakte (VwVG 

25a)

verfahrensleitend verfahrensabschliessend Ja Nein

z.B. Ablehnung 
Ausstandsbegehren

z.B. Anstellung im 
öffentlichen Dienst
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Feststellungsverfügung (über Realakte)



Öffentliches Verfahrensrecht
HS 2021

Prof. Dr. Felix Uhlmann 21

Zuständigkeit

- Zuständigkeit
- Verfahrenskoordination (Koordination und 

Konzentration [Leitbehörde])
- Ausstand

Prüfungspunkte
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Zuständigkeit
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Zuständigkeit
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Zuständigkeit (Ausstand)


